
Aufnahme - Ordnung 

Voraussetzungen: 

 

• Anerkennung der Vereinssatzung und deren 
Ausführungsbestimmungen 

• Antrag auf eine Mitgliedschaft frühstens nach einer 
Zehnerkarte  

• Bei Familienmitgliedern und Vollmitgliedern, die im 
gleichen Haushalt leben, werden auf die Zehnerkarten 
verzichtet 

• Gültige Hundehaftpflichtversicherung und Impfschutz 

• Beibringen des jährlichen Ausbildungsnachweises bei 
Schülern und Studenten. Jugendliche bis 14 Jahre sind 
beitragsfrei 

• Erwünscht ist ein reges Engagement im Verein (z. B. 
Arbeitsdienst, Mithilfe bei Veranstaltungen, etc.) 
 

Aufnahme: 

 

• Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr für 
Erwachsene regeln sich derzeit wie folgt: 
Eintritt in den Verein bis 30.06.  100 € 
Eintritt in den Verein ab 30.06.    50 € 
Aufnahmegebühr:     50 € 

• Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr für 
Jugendliche, Schüler und Studenten regeln sich wie 
folgt: 
Eintritt in den Verein bis 30.06.     50 € 
Eintritt in den Verein ab 30.06.    25 € 
Aufnahmegebühr:     25 € 

• Der Verein ist berechtigt, jedes Mitglied zur Ableistung 
von Arbeitsstunden für die Errichtung, Instandhaltung 
und Betreibung von Vereinseinrichtungen zu 
verpflichten 

• Die Anmeldung beim BLV erfolgt nach Eingang des 
Mitgliedsbeitrags 

• Erteilung der Einzugsermächtigung 
 

Kündigung: 

 

• Die Kündigung muss 3 Monate vor Ablauf des 
Kalenderjahres zum 30.09. erfolgen 
 

 
Datenschutzhinweise: 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre 

persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. Personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des 

Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach 

Anforderung der übergeordneten Verbände werden Daten an die Verbände Bayerischer Landesverband für 

Hundesport e.V. (BLV) weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 

weiterzuleiten. 

 

Stand: 16.03.2022 


